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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.06.1992

Norm

AO §53 Abs4

Rechtssatz

Die Befreiung des Schuldners von einem Teil seiner Lasten - die über die Quote hinausgehende Forderung besteht als

Naturalobligation weiter - gewähren die Ausgleichsgläubiger unter der selbstverständlichen Voraussetzung, daß der

Ausgleich pünktlich und vollständig erfüllt wird; die Forderung gilt allerdings mit dem Bruchteil als getilgt, mit dem die

Quote getilgt ist.
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